
Alleinvermittlung
„Ich möchte meine Woh-
nung verkaufen. Worin
unterscheidet sich ein Mak-
lervertrag von einem Al-
leinvermittlungsauftrag?“

Beim schlichten Makler-
vertrag trifft den Makler
gegenüber dem Auftragge-
ber laut ÖHGB keine Pflicht,
Geschäfte zu vermitteln. Er
kann tätig werden, muss es
aber nicht. Der Auftragge-
ber hat das Recht, zusätzlich
andere Makler zu beauftra-
gen oder das Objekt selbst
zu verkaufen. Der Alleinver-
mittlungsauftrag verpflich-
tet den Makler, alles zu tun,
um ein Rechtsgeschäft zu
vermitteln. Der Auftragge-
ber darf während des Allein-
vermittlungsauftrages kei-
nen anderen Makler enga-
gieren. Bei einem Woh-
nungsverkauf mit Konsu-
menten ist die Dauer des
Auftrages mit sechs Mona-
ten begrenzt. Eine Verlänge-
rung ist unter bestimmten
Umständen aber möglich.

Hausvermietung
„Ich möchte mein Einfami-
lienhaus unbefristet ver-
mieten. Welche Kündi-
gungsfristen habe ich zu
beachten?“

Das Mietverhältnis über
ein Einfamilienhaus unter-
liegt nicht dem Mietrechts-
gesetz (MRG). Man kann da-
her vertraglich eine Kündi-
gungsfrist bzw. einen Kündi-
gungstermin vereinbaren.
Wenn das nicht gemacht
wird, gilt die gesetzliche
Kündigungsfrist. Bezahlt der
Mieter bei Wohnraumnut-
zung den Mietzins in monat-
lichen Abständen oder kür-
zer, gilt eine einmonatige
Kündigungsfrist. Wenn der
Mieter den Mietzins in län-
geren Abständen bezahlt,
dann beträgt die Kündi-
gungsfrist drei Monate. Der
Kündigungstermin ist je-
weils der Monatsletzte.
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